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CEMT – Genehmigung 
 
 
Eine CEMT - Genehmigung ( CEMT = Conference des Ministres des Transports / 
Europäische Konferenz der Verkehrsminister ) berechtigt zur Durchführung von 
Beförderungen im gewerblichen Straßengüterverkehr, bei denen Be- und Entladeort 
in zwei verschiedene Mitgliedstaaten der Europäischen Konferenz der Verkehrs-
minister ( CEMT ) liegen. 
 
Die CEMT - Mitgliedstaaten können Sie aus unserem Länderverzeichnis unter 
www.ma-tax.de  Pfad „ Online - Service, komplettes Länderverzeichnis „ ersehen. 
 
Die CEMT – Genehmigung berechtigt somit nicht zu einem reinen Straßengüter - 
Binnenverkehr in einem CEMT – Mitgliedsstaat ( z.B. deutscher Frachtführer will in 
Polen be- und entladen ). 
 
Sie berechtigt außerdem auch nicht zu einem gewerblichen Straßengüterverkehr 
zwischen einem Mitgliedstaat der CEMT und einem Nicht – Mitgliedstaat ( z.B. deut-
scher Frachtführer will in Frankreich beladen um dann in Serbien zu entladen). 
 
Die CEMT – Genehmigung ist grundsätzlich auf das antragstellende Unternehmen 
ausgestellt und kann nicht übertragen werden. 
 
Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Hinweis: 
Bitte beachten Sie auch unseren Hinweis zu „ Lkw-Fahrer brauchen Genehmigung „  
 


